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Vorlage für die Erstellung der Allgemeinen Projektbeschreibung 

Vorwort:
Das vorliegende Dokument dient als Hilfestellung für die Erstellung der Allgemeinen Projektbeschreibung für das gewerberechtliche Betriebsanlagen-Genehmigungsverfahren. Die Allgemeine Projektbeschreibung ist als zentrales Dokument zu sehen, aus dem der Antragsgegenstand nachvollziehbar hervorgehen soll. In dieser Projektbeschreibung sind auch sämtliche Anlagenteile anzuführen, für die ein eigenes Detailprojekt ausgearbeitet wurde.
Um die gewerberechtliche Genehmigung der Betriebsanlage zu erhalten, sind neben dem eigentlichen Antrag und der Allgemeinen Projektbeschreibung ausführliche Projektunterlagen für die Prüfung durch die Behörde vorzulegen. Das Projekt soll in Text und Plan so detailliert beschrieben werden, dass Behördenvertreter und Sachverständige ein klares und umfassendes Bild der geplanten Betriebsanlage gewinnen können. Dabei ist zu beachten, dass die gesamte Betriebsanlage als Einheit zu sehen ist, und die Unterlagen alle betrieblich genutzten Teile wie z.B. Räume, Geschoße, Außenflächen, Zufahrts- und Umkehrplätze, Parkplätze, etc. zu umfassen haben. Für die allgemeine Projektbeschreibung sowie die häufigsten technischen Anlagenteile stehen Vorlagen, Musterbeschreibungen und Checklisten im Downloadbereich der Abt. Emissionen Sicherheitstechnik Anlagen https://www.tirol.gv.at/arbeit-wirtschaft/esa/downloads/ zur Verfügung.
Es ist meist notwendig, dass sich bestimmte Angaben, Beschreibungen sowie Eintragungen in Pläne in den einzelnen Projektteilen wiederholen. Dabei ist darauf zu achten, dass diese auch übereinstimmen und die Beschreibungen der Fachplanungen keine Widersprüche enthalten.
Bei Änderungen von Betriebsanlagen ist an den genehmigten Bestand anzuknüpfen. Dementsprechend sind die Auswirkungen der Änderungen in den Beschreibungen und den Planunterlagen (eine farbliche Darstellung Altbestand, Abbruch, Neubau ist sinnvoll) darzustellen.
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	Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass das die ordnungsgemäße Erstellung der Projektsunterlagen Grundvoraussetzung für eine rasche Verfahrensabwicklung ist. Unvollständige Projektsunterlagen bedeuten ein Formgebrechen und können zu einer Zurückweisung des Ansuchens nach § 13 Abs.3 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 führen.
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[bookmark: _Toc226011630]BETRIEBSBESCHREIBUNG ALLGEMEIN
[bookmark: _Toc226011631]Angaben über die Art und den Zweck der Anlage
Hier steht nur die Kurzbezeichnung der Betriebsanlage wie Hotel, Gasthaus, Tischlerei, KFZ-Werkstätte etc.
[bookmark: _Toc226011632]Beschreibung des Standortes sowie Kurzbeschreibung des Betriebsgrundstückes und der Umgebung
Die Beschreibung des Standortes soll auch Angaben zur Verkehrsanbindung und Parkplatzsituation beinhalten. Die Kurzbeschreibung des Betriebsgrundstückes soll Angaben über die derzeitige Nutzung, z. B. Grünfläche, enthalten. Weiters soll daraus hervorgehen, ob das Betriebsgrundstück zum Beispiel von einem Gewässer durchflossen wird oder sich an einem Gewässer befindet, ob Hochspannungsleitungen, Straßen, Eisenbahnen und so weiter das Grundstück queren oder daran angrenzen.
Den Antragsunterlagen sollte ein topographischer Plan (Lageplan) der Umgebung mit Einzeichnung der Lage des Betriebsgrundstückes angeschlossen werden. Zweckdienlich wäre weiters ein Katasterplan der näheren Umgebung, mit Einzeichnung der Entfernung zu den nächstgelegenen Nachbargebäuden bzw. -anlagen.
[bookmark: _Toc226011633]Flächenwidmung und Nutzungsbeschränkungen
[bookmark: _Toc226011634]Flächenwidmung des Betriebsgrundstückes laut Flächenwidmungsplan der Standortgemeinde:
Angabe der Widmungskategorie (z.B. Gewerbe- und Industriegebiet, Mischgebiet, Freiland, Sonderfläche)
1.4.2. Nutzungsbeschränkungen (öffentlich rechtliche):
Als derartige öffentlich-rechtliche Nutzungsbeschränkungen kommen zum Beispiel in Frage:
Grundwasserschongebiete, Landschaftsschutzgebiete, Nutzungsbeschränkungen auf Grund von Leitungsrechten. Diese öffentlich-rechtlichen Nutzungsbeschränkungen sind zum Teil aus dem Grundbuch, zum Teil aus dem Flächenwidmungsplan ersichtlich.
[bookmark: _Toc226011635]BESTAND:
Dieses Kapitel nur ausfüllen, wenn bereits eine gewerberechtlich genehmigte Anlage vorhanden ist.
[bookmark: _Toc226011636]Art der gewerblich genutzten Flächen
Auflistung der bestehenden gewerblich genutzten Flächen (z.B. Produktionsräume, Lager, Sanitärräume, sonstige Freiflächen wie Freilagerplätze oder betriebliche Verkehrsflächen) und das Ausmaß der der Betriebsanlage zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten und sonstigen Betriebsflächen. Hier ist auch maßgeblich, ob 800 m² überschritten werden.
[bookmark: _Toc226011637]Gesamte elektrische Anschlussleistung der Maschinen und Geräte
An dieser Stelle ist die elektrische Anschlussleistung der bestehenden Maschinen und Geräte zu deklarieren, wobei auch anzugeben ist, ob diese bis 300 kW oder über 300 kW beträgt.
[bookmark: _Toc226011638]Zahl der Beschäftigten
Es ist anzugeben ob bzw. wie viele MitarbeiterInnen beschäftigt sind, wobei die Anzahl getrennt nach Geschlechtern darzulegen ist.
[bookmark: _Toc226011639](Genehmigte) Betriebszeiten
Angabe der gewerberechtlich genehmigten Betriebszeiten:
Dabei unterscheiden Sie zwischen Betriebszeiten, Öffnungszeiten, Lieferzeiten und nach Betriebsanlagenteilen wie Gastraum und Terrasse.
[bookmark: _Toc226011640]Bisher ergangene gewerberechtliche Bescheide
Unter den "bisher ergangenen gewerberechtlichen Bescheiden" sind sowohl gewerberechtliche Genehmigungen als auch sonstige gewerberechtliche Bescheide, wie zum Beispiel Betriebsbewilligungen, nachträgliche Vorschreibungen von anderen oder zusätzlichen Auflagen, oder Abstandnahmen von der Verpflichtung zur Herstellung des dem Genehmigungsbescheid entsprechenden Zustandes, gemeint.
Neben den Bescheiddaten - Behörde, Bescheiddatum, Bescheidzahl - sollte diese Liste eine stichwortartige Anführung des Gegenstandes des jeweiligen gewerberechtlichen Genehmigungsbescheides bzw. sonstigen gewerberechtlichen Bescheides enthalten. Weiters sollte angeführt werden, welche/r gewerberechtliche/n Bescheid/e durch die Änderung betroffen ist/sind.
Die Auflistung kann auch beispielsweise folgendermaßen tabellarisch erfolgen:
	Behörde
	Datum
	Zahl
	Gegenstand

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Zur Bescheidauflistung wenden Sie sich im Bedarfsfall an die Betriebsanlagenbehörde.
[bookmark: _Toc226011641]BESCHREIBUNG DES BEANTRAGTEN VORHABENS:
An dieser Stelle sollte eine kurze allgemeine Beschreibung des Vorhabens eingefügt werden. Bei digitaler Einreichung ist dies die Kurzbeschreibung des Vorhabens.
[bookmark: _Toc226011642]Art und Ausmaß der gewerblich genutzten Flächen
Die Art und das Ausmaß der genutzten Flächen (z.B. Produktionsräume, Lager, Sanitärräume, sonstige Freiflächen wie Freilagerplätze oder betriebliche Verkehrsflächen) sind fortlaufend zu beschreiben und zusammenzufassen. Dies kann beispielsweise folgendermaßen tabellarisch dargestellt werden:
	Art der gewerblich genutzten Fläche
	Ausmaß

	
	m2

	
	m2

	
	m2

	Gesamtfläche
	m2



[bookmark: _Toc226011643]Gesamte elektrische Anschlussleistung der Maschinen und Geräte
An dieser Stelle ist die elektrische Anschlussleistung der bestehenden Maschinen und Geräte zu deklarieren, wobei auch anzugeben ist, ob diese bis 300 kW oder über 300 kW beträgt.
[bookmark: _Toc226011644]Zahl der Beschäftigten
Es ist anzugeben ob bzw. wie viele MitarbeiterInnen beschäftigt sind, wobei die Anzahl getrennt nach Geschlechtern zu erfolgen hat.
[bookmark: _Toc226011645]Vorgesehene Betriebszeiten
Dabei unterscheiden Sie zwischen Betriebszeiten, Öffnungszeiten, Lieferzeiten und nach Betriebsanlagenteilen wie Gastraum und Terrasse. Machen Sie bei Betriebsanlagenänderungen auch allfällige Änderungen bestehender Betriebszeiten kenntlich.
[bookmark: _Toc226011646]VERSORGUNG UND ENTSORGUNG:
[bookmark: _Toc226011647]Wasserversorgung:
Es ist anzugeben wie die Wasserversorgung erfolgt (öffentliche Wasserversorgung, private Wasserleitung inkl. Wassergenossenschaft, Tiefbrunnen für Trinkwasser oder Nutzwasser, sonstige Quelle, die zu benennen ist).
[bookmark: _Toc226011648]Betriebliche Abwasserentsorgung:
Hier geben Sie die den Pfad der Abwasserentsorgung (öffentlicher Kanal, Direkteinleitung,…) an. Im Fall kontaminierter Abwässer ist ein eigenes Detailprojekt erforderlich.
[bookmark: _Toc226011649]Oberflächenentwässerung:
Geben Sie hier die Maßnahmen zur Oberflächenentwässerung an, gegebenenfalls kann hier ein Detailprojekt erforderlich sein.
[bookmark: _Toc226011650]BAULICHE ANLAGEN UND ANGABEN ZUM BRANDSCHUTZ
[bookmark: _Toc226011651]Beschreibung der baulichen Anlagenteile
Kurzbeschreibung der baulichen Anlagenteile hinsichtlich Größe, Anzahl und Art der Räumlichkeiten.
Weiters ist Bauweise und Konstruktion von Wänden, Decken und Böden von Dächern sowie Fenster, Türen und Toren zu beschreiben. Dabei sind auch Angaben zu den eingesetzten Baumaterialien (zB. Wärmeisolierungen) sowie zu den Ausstattungen erforderlich. Weiters sind grundlegende Angaben zur Nutzungssicherheit, Lüftung, Heizung, Belichtung und Beleuchtung der Räume anzuführen. Hinsichtlich der näheren Details kann auf die nachfolgenden Kapitel und die Planunterlagen verwiesen werden.
[bookmark: _Toc226011652]Brandschutz
[bookmark: _Toc226011653]Brandschutztechnische Beschreibung
Die brandschutztechnische Beschreibung hat zumindest folgende Angaben zu enthalten:
· Gebäudeklasse
· Hinweis zu Brandschutzkonzept, sofern erforderlich (diesfalls als eigene Anlage)
· Brandabschnitte, Feuerwiderstandsklassen inkl. tabellarische Auflistung der Brandabschnitte mit Flächenangaben
· erste und erweiterte Löschhilfe (Feuerlöscher mit Angabe der Art, Wandhydranten, trockene Steigleitungen etc.)
· Brandverhalten von Dämmstoffen, Fassaden, Gänge, Treppen, Dächer, Boden-, Wand-, Deckenbelägen, Vorhängen, Polsterungen, Dekorationen etc.
· Notbeleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung 
· Fluchtwegkennzeichnung 
· Zufahrtswege, Aufstellflächen und Einsatzflächen für Feuerwehrfahrzeuge (allenfalls Verweis auf TRVB und auf Lageplan mit eingetragenen Zufahrtswegen und Aufstellflächen)
· maximale Anzahl der Gästebetten bei Beherbergungsbetrieben in den jeweiligen Geschoßen
· Sicherheitskategorie und Lagerguthöhe bei Betriebsbauten im Sinne der OIB-Begriffsbestimmungen
· Löschwasserversorgung
In den Planunterlagen sind darzustellen:
· Brandabschnitte (z. B. orange durchgezogene Linie) und Trennbauteile
· Fluchtwege (Länge, Notausgänge, Stiegenhäuser, Stufenverhältnis, Durchgangslichten, Durchgangshöhen)
Siehe auch diesbezügliche Vorgaben gemäß §§ 17 bis 20 Arbeitsstättenverordnung, BGBl II Nr. 368/1998 i.d.g.F. in Verbindung mit OIB-Richtlinie Nr. 4.
Bezüglich der Sicherheitsbeleuchtung sind § 9 AStV und die ÖVE-Bestimmungen zu berücksichtigen.
[bookmark: _Toc226011654]Technische Brandschutzeinrichtungen
Es sind die brandschutztechnischen Einrichtungen anzuführen (Löschanlagen, Brandmeldeanlagen, Rauchwarnmelder, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen oder sonstige technische Brandschutzeinrichtungen). Sofern es sich bereits um genehmigte Einrichtungen handelt, ist dies jeweils anzugeben.
[bookmark: _Toc226011655]Organisatorische Brandschutzmaßnahmen
Beschreibung der organisatorischen Brandschutzmaßnahmen (personelle und organisatorische Maßnahmen, die den Brandschutz regeln – z. B. Zuständigkeiten, Brandschutzbeauftragte, Evakuierungsbeauftragte, Brandschutzordnung, Alarm- und Evakuierungspläne sowie Schulungen, Brandschutzplan).
[bookmark: _Toc226011656]PRODUKTIONS- UND ARBEITSABLÄUFE:
[bookmark: _Toc226011657]Beschreibung:
Beschreibung der Produktions- und Arbeitsabläufe und der wichtigsten Arbeitsschritte.
[bookmark: _Toc226011658]Einsatz von Stoffen:
Es sind sämtliche im Betrieb verwendeten oder auch nur gelagerten Stoffe anzuführen, wobei Art, Menge, Beschaffenheit, Einsatzort und Lagerung zu beschreiben sind. Handelt es sich um gefährliche Stoffe nach Chemikalienrecht (Einstufung ist anzugeben), kann es notwendig werden, Sicherheitsdatenblätter anzuschließen. 
Dabei sind zum jeweiligen Stoff auch vorgesehene Lagerräume zu beschreiben - allenfalls mit brandschutztechnischen Einrichtungen, z. B.
· für brennbare Flüssigkeiten: Flammpunkt, Zündtemperatur, Explosionsgrenzen, mit Wasser mischbar/nicht mischbar, Sonderlöschmittel (Herstellerangaben)
· für brennbare feste Stoffe: Brennbarkeitsklasse, Zündtemperatur, Sonderlöschmittel
· für Gase: Bezeichnung der Gase, verflüssigt oder verdichtet, Brennbarkeit, Zündtemperatur, Explosionsgrenzen, Toxizität, Sonderlöschmittel
[bookmark: _Toc226011659]Maschinenverzeichnis
Es sind sämtliche Maschinen, auch ortsveränderliche, - durchnummeriert - mit folgenden Angaben anzuführen: Art/Zweck, Fabrikat und Maschinentype (optional), Angaben zur Konformitätserklärung (CE), maximaler elektrischer Anschlusswert, Aufstellungs- bzw. Einsatzort ist im Maschinenaufstellungsplan anzugeben.
Bei Änderungen einer bestehenden gewerblichen Betriebsanlage müssen die bereits gewerberechtlich genehmigten Maschinen nicht neuerlich aufgelistet werden. Die Verlegung oder technische Änderung bestehender Maschinen ist im Detail zu beschreiben.


Die Auflistung kann beispielsweise folgendermaßen erfolgen:
	Nr.
	Art der Maschine
	Kapazität /Leistung
	Fabrikat1)
	Type/
Nummer1)
	CE [Ja/Nein]
	max. Schall-emissionen [dB]
	max. Anschluss-leistung [kW]

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Gesamtleistung
	


1) optional
Sofern ein Maschinenaufstellungsplan vorliegt, ist ein entsprechender Verweis anzugeben.
Für die angeführten Maschinen und Geräte ist weiters anzugeben, dass die geplante Aufstellung den Vorgaben des Herstellers entspricht und die Betriebs- und Sicherheitshinweise gemäß Herstellerangaben bzw. Betriebsanleitung eingehalten werden.
Für alte Maschinen (ohne CE-Kennzeichnung), welche vor dem 01.01.1995 erstmalig in Verkehr gebracht wurden, ist vom Arbeitgeber verpflichtend eine Gefahrenanalyse gemäß dem ASchG in Verbindung mit Abschnitt 4 der AM-VO durchzuführen, ob die entsprechenden Beschaffenheitsanforderungen erfüllt sind. Die sich aus der Gefahrenanalyse ergebenden Maßnahmen sind konkret anzugeben und umzusetzen.
[bookmark: _Toc226011660]TECHNISCHE ANLAGENTEILE:
In diesem Abschnitt sind die beantragten Technischen Anlagenteile anzuführen und kurz zu beschreiben, wobei die grundlegenden anlagentechnischen Informationen jeweils anzuführen sind. Die näheren Details sind in einem eigenen Detailprojekt für den jeweiligen Anlagenteil zusammenzufassen. Für die Erstellung dieser Detailprojekte wird auf die bereitgestellten Mustervorlagen (siehe Downloadbereich der Abt. Emissionen Sicherheitstechnik Anlagen https://www.tirol.gv.at/arbeit-wirtschaft/esa/downloads/) verwiesen. Um sicherzustellen, dass die erforderlichen Angaben vollständig enthalten sind, wird die Anwendung dieser Mustervorlagen empfohlen. Festzuhalten ist, dass realistischer Weise die Erstellung dieser Detailprojekte nur von Fachunternehmen erfolgen kann, das umfassende Kenntnisse für den jeweiligen Anlagenteil aufweist.
Nicht zutreffende Anlagenteile in 7.1 bis 7.15 bitte aus der Beschreibung löschen.
[bookmark: _Ref225760960][bookmark: _Ref225760962][bookmark: _Toc226011661]Feuerungsanlage
Zu „Feuerungsanlagen“ gehören:
· Einzelraumheizgeräte und dekorative Feuerungen
· Feuerungsanlagen 
· Erdgas und Flüssiggas
· Festbrennstoffe
· Heizöl
· Dampfkesselanlage nach EG-K 
· Blockheizkraftwerk (BHKW) 

An dieser Stelle ist eine kurze Beschreibung mit den grundlegenden Angaben (Brennstoff, Leistung, Aufstellungsort) anzuführen. Zudem ist auf das erforderliche Detailprojekt zu verweisen.
[bookmark: _Toc226011662]Kälteanlage / Wärmepumpe
An dieser Stelle sind jedenfalls auch Angaben zum eingesetzten Kältemittel, zur Kältemittelmenge und zur vorgesehenen Aufstellung (zB. im Freien oder in einem Maschinenraum) anzuführen. Zudem ist auf das erforderliche Detailprojekt zu verweisen.
[bookmark: _Toc226011663]Lüftungsanlage
Zu „Lüftungsanlagen“ gehören beispielsweise:
· Küchen-Abluftanlagen
· Lüftungsanlagen für Garagen
· Maschinen- und Arbeitsplatzabsaugungen

An dieser Stelle ist eine kurze Beschreibung mit den grundlegenden Angaben anzuführen.
Zudem ist auf das erforderliche Detailprojekt zu verweisen.
[bookmark: _Toc226011664]Gasanlage
Zu „Gasanlagen“ gehören:
· Erdgasanlagen
· Flüssiggasanlagen
· Zentrale Gasversorgungsanlagen
· Schankanlagen
[bookmark: _Hlk220655061]An dieser Stelle ist eine kurze Beschreibung mit den grundlegenden Angaben anzuführen. Zudem ist auf das erforderliche Detailprojekt zu verweisen.
[bookmark: _Toc226011665]Lager für Technische Gase
An dieser Stelle ist eine kurze Beschreibung mit den grundlegenden Angaben anzuführen. Zudem ist auf das erforderliche Detailprojekt zu verweisen.
[bookmark: _Toc226011666]Ladestation für Elektrofahrzeuge (Batterieladestation)
An dieser Stelle ist eine kurze Beschreibung mit den grundlegenden Angaben anzuführen. Zudem ist auf das erforderliche Detailprojekt zu verweisen.
[bookmark: _Toc226011667]Photovoltaikanlage / Batteriespeicheranlage
An dieser Stelle ist eine kurze Beschreibung mit den grundlegenden Angaben anzuführen. Zudem ist auf das erforderliche Detailprojekt zu verweisen.
[bookmark: _Toc226011668]Wellnessanlage / Bäderanlage
An dieser Stelle ist eine kurze Beschreibung mit den grundlegenden Angaben anzuführen. Zudem ist auf das erforderliche Detailprojekt zu verweisen. Muster für Einreichunterlagen finden Sie unter https://www.tirol.gv.at/umwelt/ctua/downloads-baedertechnik/
[bookmark: _Toc226011669]Spielplatz
Beschreibung des Spielplatzes inkl. der eingesetzten Geräte. Idealer Weise nutzen Sie hier die bereitgestellte Musterbeschreibung im Downloadbereich der Abt. Emissionen Sicherheitstechnik Anlagen.
[bookmark: _Toc226011670]Brennbaren Flüssigkeiten
An dieser Stelle ist eine kurze Beschreibung mit den grundlegenden Angaben anzuführen. Zudem ist auf das erforderliche Detailprojekt zu verweisen.
[bookmark: _Toc225838500][bookmark: _Toc226011671]Aerosolpackungen
An dieser Stelle ist die vorgesehene Lagerung von Aerosolpackung zu beschreiben, wobei jedenfalls anzugeben ist, dass die Lagerung entsprechend den Vorgaben der Aerosolpackungslagerungs-verordnung – APLV, BGBl. II Nr. 347/2018, erfolgt. Weiters ist anzugeben, ob es sich um die „Lagerung geringfügiger Mengen“ gemäß § 8 APLV handelt. Zudem sind insbesondere Angaben zum Lagerort (z.B. Sicherheitsschrank), zur max. Anzahl der Aerosolpackungen, zur Gesamtlagermenge pro Brandabschnitt udgl. erforderlich. Ein Detailprojekt ist im Regelfall nicht erforderlich.
[bookmark: _Toc226011672]Lackieranlage inkl. Lacklager und Mischraum
An dieser Stelle ist eine kurze Beschreibung mit den grundlegenden Angaben anzuführen. Zudem ist auf das erforderliche Detailprojekt zu verweisen.
[bookmark: _Toc226011673]Späneabsaugung / Spänesilo
An dieser Stelle ist eine kurze Beschreibung mit den grundlegenden Angaben anzuführen. Zudem ist auf das erforderliche Detailprojekt zu verweisen.
[bookmark: _Toc226011674]Notstromaggregat
An dieser Stelle ist eine kurze Beschreibung mit den grundlegenden Angaben anzuführen. Zudem ist auf das erforderliche Detailprojekt zu verweisen.
[bookmark: _Ref225760998][bookmark: _Toc226011675]Sonstige Anlagenteile
Sonstige Anlagenteile sind beispielsweise
· Betriebstankstelle
· Fitnessstudio
· Laserschneidanlagen
· Schweißanlagen
· [bookmark: _Hlk220662955]Räucheranlage
· Kaffeeröstanlage
· Pyrotechniklagerung
Für jeden sonstigen Technischen Anlagenteil ist ein eigener Unterabschnitt einzufügen. Darin ist jeweils eine kurze Beschreibung mit den grundlegenden Angaben anzuführen und zudem auf das erforderliche Detailprojekt zu verweisen.
[bookmark: _Toc226011676]SONSTIGE BETRIEBSEINRICHTUNGEN
[bookmark: _Toc226011677]Aufzugsanlage
Beschreibung der Aufzuganlage mit deren Lage, Ausmaß und Funktion. Hier ist auch eine Erklärung erforderlich, dass diese Anlage einer Abnahmeprüfung und wiederkehrenden Überprüfungen unterzogen wird und die Dokumentation dazu für die Behörde einsehbar bereitgehalten wird.
[bookmark: _Toc226011678]Druckgeräte 
Geben Sie hier eine Auflistung der vorgesehenen Druckgeräte mit deren kennzeichnenden Parametern (Volumen, Nennbetriebsdruck, druckgeräterechtliche Einstufung - Gefahrenpotenzial), der Art der ersten Inbetriebnahme und der geplanten Überwachung an.
[bookmark: _Toc226011679]Elektrotechnik
Ob die geplante elektrotechnische Anlage im Detail dem Elektrotechnikgesetz und seinen normativen Grundlagen entspricht, ist nicht Teil der Betriebsanlagengenehmigung. Der Prüfungsumfang der Behörde beläuft sich auf die mögliche Beeinträchtigung von Schutzinteressen gem. § 74 Abs. 2 GewO 1994 und dem ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 1994. Dementsprechend bedarf es entsprechender Angaben, wie etwa über
· Allgemeine elektrische Niederspannungsanlagen
· Blitzschutz
· Elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen
· Objekte und Tätigkeiten im Bereich von elektrischen Freileitungen
· Photovoltaikanlagen
· Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
· Stromerzeugungsaggregate
· Trafostationen
zu machen. Gegebenenfalls ist auch eine planliche Darstellung notwendig.
[bookmark: _Toc226011680]EXPLOSIONSSCHUTZ
Beim Vorhandensein von explosionsgefährdeten Bereichen ist ein Ex-Konzept erforderlich. An dieser Stelle sind die jeweiligen EX-Bereiche anzugeben und auf das beizulegende Ex-Konzept(e) zu verweisen.
Sofern keine explosionsgefährdeten Bereiche auszuweisen sind, ist dies ebenfalls an dieser Stelle anzugeben und allenfalls zu begründen.
[bookmark: _Toc226011681]LÜFTUNG:
Auf die Erfordernisse nach den arbeitnehmerschutzrechtlichen Bestimmungen wird besonders hingewiesen (§§ 5, 27, 28, 30, 33 Arbeitsstättenverordnung - AStV).
[bookmark: _Toc226011682]Raumlüftungen
Es ist zu beschreiben, wie die Lüftung der jeweiligen Räume erfolgt (natürliche oder mechanische Lüftungen, Angabe der Volumenströme für die Zu- und Abluft; Angabe des stündlichen Luftwechsels).
[bookmark: _Toc226011683]Maschinen- und Arbeitsplatzabsaugungen
Für die vorgesehenen Maschinen- und Arbeitsplatzabsaugungen sind jeweils die Volumenströme für die Zu- und Abluft anzugeben. Zusätzlich sind die Zuluft- und Abluft-Filter zu beschreiben. Für den Spezialfall Küchenabluft ist jedenfalls ein Detailprojekt anzuschließen.
Sofern die Lage der Leitungen, Situierung der Zu- und Abluftöffnungen nicht bereits in sonstigen Planunterlagen ersichtlich sind, ist ein eigener Lüftungsplan anzuschließen.
[bookmark: _Toc226011684]Lüftung von Garagen
Für Tiefgaragen sind jedenfalls die Lüftungsmaßnahmen gemäß OIB-Richtlinie 2.2 und OIB-Richtlinie 3 Punkt 8.3 einzuhalten. Bei Garagen mit hoher Stellplatzwechselfrequenz (wie z.B. für Einkaufszentren, Gastlokale) sind zusätzlichen Maßnahmen erforderlich. Diesbezüglich wird auf die Technische Grundlage KFZ-Emissionen verwiesen.
Hinsichtlich der kontinuierlichen CO-Überwachung ist die ÖNORM M 9419 zu berücksichtigen.
[bookmark: _Toc226011685]EMISSIONEN
Aus den Emissionsangaben müssen Rückschlüsse auf die Einflüsse der jeweiligen Emission auf Arbeitnehmer und auch die Nachbarschaft und Umwelt gezogen werden können.
[bookmark: _Toc226011686]Schallemissionen
Es wird darauf hingewiesen, dass bei komplexeren Anlagen mit mehreren Emissionsquellen neben den nachfolgend angeführten Angaben eine planliche Darstellung, aus der die Lage der einzelnen Emissionsquellen ersichtlich ist, bereitgestellt werden sollte.
[bookmark: _Toc226011687]Schallemissionsangaben von stationären Quellen
Neue stationäre Schallquellen sind aufzulisten, wobei jeweils der Standort bzw. die Lage der Frischluft- oder Fortluftöffnung, die Einsatzzeiten, der maximale Schallleistungspegel (oder alternativ der Schalldruckpegel + Abstand) anzugeben ist. 
Die Auflistung kann beispielsweise folgendermaßen erfolgen:
	Schallquelle inkl. Angaben zum Standort
	Einsatzzeiten
	Schallleistungspegel LW,A 
bzw. 
Schalldruckpegel Lp + Abstand

	
	06:00-19:00
	19:00 – 22:00
	22:00 – 06:00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc226011688]Musikdarbietung
Sofern zutreffend (zB. bei Gastgewerbebetrieben) sind Angaben über die vorgesehenen Musikdarbietungen anzugeben. Diese sind beispielsweise:
· Hintergrundmusik 
· [bookmark: _Hlk220587046]Musik über Tonträger inkl. Angabe des maximalen A-bewerteten, äquivalenten Dauerschallpegels in dB, 
· Live-Musik (regelmäßig oder fallweise)
Dabei ist jeweils eine Zuordnung zu den jeweiligen Betriebsräumen erforderlich. Weiters sind jeweils die vorgesehenen Zeiträume anzugeben.
[bookmark: _Toc226011689]Gastgartenbetrieb / Terrassenbetrieb
Sofern ein Gastgarten betrieben werden soll, ist dessen rechtliche Einordnung gemäß § 76a Gewerbeordnung 1994 anzugeben. Vergessen Sie nicht, die Gastgartenfläche in den Plänen darzustellen.
[bookmark: _Toc226011690]An- und Ablieferungen
Die vorgesehenen An- und Ablieferungen inkl. Angaben zu den eingesetzten Fahrzeugen sind zu beschreiben. Dabei ist getrennt nach den einzelnen Beurteilungszeiträumen Tag (06:00-19:00 Uhr), Abend (19:00-22:00 Uhr) und Nacht (22:00-06:00 Uhr) jeweils die maximale und die zu erwartende durchschnittliche Anzahl der An- und Ablieferungen anzugeben.
[bookmark: _Toc226011691]Parkplätze
Die beantragten Parkplätze sind zu beschreiben, wobei getrennt nach den einzelnen Beurteilungszeiträumen Tag (06:00-19:00 Uhr), Abend (19:00-22:00 Uhr) und Nacht (22:00-06:00 Uhr) jeweils die maximale und die zu erwartende durchschnittliche Stellplatzwechselfrequenz anzugeben ist.
[bookmark: _Toc226011692]Angaben zu Schallminderungsmaßnahmen
Die geplanten Schallminderungsmaßnahmen sind im Detail zu beschreiben. 
Sofern erhebliche Schallemissionen zu erwarten sind und eine kritische Nachbarschaftssituation vorliegt, sollten die erforderlichen Schallminderungsmaßnahmen von einem spezialisierten Fachunternahmen geplant und die Wirksamkeit mit einem schalltechnischen Detailprojekt nachgewiesen werden. Als Beurteilungsmaßstab sollte dabei die Einhaltung des planungstechnischen Grundsatzes gemäß Richtlinie ÖAL-Richtlinie Nr. 3 Blatt 1 angestrebt werden.
[bookmark: _Toc226011693]Luftschadstoffemissionen
Jede neue oder geänderte Emissionsquelle ist im Detail zu beschreiben. Dabei sind für jede Quelle die Emissionswerte für die zutreffenden Parameter (zB. NOx, CO, Staub, Sonstige) in mg/Nm³ sowie der O2-Bezug anzugeben. Weiters sind zumindest die folgenden Abgasrandbedingungen anzugeben:
· Abluftvolumenstrom Trocken [Nm3/h]:
· Abgastemperatur [C°]: 
· Kaminhöhe über Dach [m]: 
· Kaminhöhe über Niveau [m]: 
Sofern keine zusätzlichen Emissionsquellen vorgesehen sind, ist dies ebenfalls anzugeben.
[bookmark: _Toc226011694]Geruch
Es sind Angaben über die Quelle (Verursachung), Art und Intensität sowie Minderungsmaßnahmen anzuführen. Gegebenenfalls ist ein Detailprojekt erforderlich (z.B. für Räucheranlagen, Kaffeeröstanlagen).
[bookmark: _Toc226011695]Sonstige Emissionen
Als sonstige Emissionen kommen zum Beispiel Hitze, Erschütterungen, Licht und Strahlung in Frage. Auch dieser Punkt soll zur jeweiligen Emission Angaben über die Quelle (Verursachung), Art und Menge/Intensität der Emission sowie über Minderungsmaßnahmen enthalten.
[bookmark: _Toc226011696]Angaben zum ArbeitnehmerInnenschutz
Das Arbeitsinspektorat hat im Betriebsanlagengenehmigungsverfahren Parteistellung zur Wahrung der Arbeitnehmerschutzvorschriften. Die Einreichunterlagen sollten dementsprechend die für die Beurteilung notwendigen Angaben enthalten. Über Ansuchen kann im Einzelfall von der Behörde über Abweichungen zu Verordnungen des Arbeitnehmerschutzes entschieden werden, wenn die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer nicht beeinträchtigt wird oder zumindest das gleiche Schutzniveau erreicht wird. Detaillierte Bestimmungen zum Arbeitnehmerschutz entnehmen Sie bitte dem Arbeitnehmerschutzgesetz und dessen Verordnungen (allen voran der Arbeitsstätten-VO). Auf der Homepage der Arbeitsinspektion finden Sie dazu umfangreichende Informationen und Downloadmöglichkeiten. 
Nachstehend einige Angaben, die sinnvoll sein können. Diese decken sich teilweise mit anderen möglichen Inhalten und sollten auf Vollständigkeit geprüft werden.
· Zahl der Beschäftigten
· Größe, Höhe, Lage der Arbeitsräume, der sonstigen Betriebs-, Aufenthalts- und Lagerräume 
· Arbeitsvorgänge, Arbeitsverfahren
· zur Verwendung gelangende Arbeitsmittel und deren Standorte sowie bewegliche Arbeitsmittel
· Ausgänge, Verkehrs und Fluchtwege
· Sanitäre Anlagen
· Belichtung, Beleuchtung, Belüftung
· Schutzmaßnahmen gegen Absturz, Gase, Staub, Lärm, sowie sonstige mögliche Beeinträchtigungen
· Verzeichnis der Arbeitsstoffe
· Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente, soweit dies bei der Erstellung der Unterlagen möglich ist
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